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1 Rechtsgrundlagen 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) regelt gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V 
i.V.m. § 92 Absatz 6a Satz 1 SGB V das Nähere über die psychotherapeutisch 
behandlungsbedürftigen Krankheiten, die zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren, das 
Antrags- und Gutachterverfahren, die probatorischen Sitzungen sowie über Art, Umfang und 
Durchführung der Behandlung. 

2 Eckpunkte der Entscheidung 

2.1 Klarstellung zu § 22 Absatz 2 Nr. 1a und redaktionelle Änderung in § 24 Absatz 
3 Satz 3 

Mit Schreiben vom 4. Juni 2014 und 2. Juli 2014 wurden von rechtlichen Vertretern eines 
wissenschaftlichen Arbeitskreises Anfragen zur Auslegung der Psychotherapie-Richtlinie 
(PT-RL) bezüglich § 22 Absatz 2 Nr. 1a gestellt. Sie vertraten die Auffassung, dass durch die 
Novellierung des § 22 Absatz 2 Nr. 1a PT-RL vom 14.04.2011 auch Tabak bzw. Nikotin als 
psychotrope Substanzen unter den Anwendungsbereich „Psychische und 
Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ fallen würden, da in den Tragenden 
Gründen zum Beschluss des GBA über eine Änderung der PT-RL „Präzisierung der 
Indikation Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten" ausdrücklich auf das 
Kapitel F 10 – 19 der „Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification“ (ICD-10-GM) Bezug 
genommen worden sei, und dieses unter F 17 auch die „Psychischen und 
Verhaltensstörungen durch Tabak“ umfasse.  

Der vorbeschriebene Sachverhalt wurde einer Überprüfung unterzogen. Die 
Vorgängerregelung in § 22 Absatz 2 Nr. 1 PT-RL gab vor, dass ambulante Psychotherapie 
bei Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten nur dann „… neben oder nach 
einer somatisch ärztlichen Behandlung von Krankheiten oder deren Auswirkungen 
angewendet werden …“ kann, wenn zum einen „psychische Faktoren einen wesentlichen 
pathogenetischen Anteil daran haben und sich ein Ansatz für die Anwendung von 
Psychotherapie bietet“ und wenn zum anderen zuvor eine Entgiftungsbehandlung 
durchgeführt wurde und Abstinenz besteht. Eine ambulante psychotherapeutische 
Behandlung von Versicherten mit Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit war 
dem entsprechend nur dann möglich, wenn die vorgenannten Suchtstoffe nachweislich und 
stabil nicht mehr konsumiert wurden. 

In ihrem Schreiben vom 27.05.2009 an den G-BA hatte die damalige Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung diese Festlegung aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass die 
Erfahrungen in der Behandlung Suchtkranker zeigen würden, dass eine erfolgreiche 
Suchttherapie nicht immer die Abstinenz des Patienten voraussetze. In vielen Fällen würde 
die Motivation zur Abstinenz als Behandlungsziel erst im Laufe der Behandlung erreicht. Im 
Weiteren hatte die damalige Drogenbeauftragte darauf hingewiesen, dass die Regelung in 
§ 22 Absatz 2 Nr. 1 PT-RL im Widerstreit stehe mit den Vorgaben im Bereich der 
Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger. In § 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 der 
Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) sei festgelegt, dass „der Arzt für einen 
Patienten Substitutionsmittel unter der Voraussetzung des § 13 Absatz 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes verschreiben darf, wenn und solange die Behandlung 
erforderliche psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosoziale Behandlungs- und 
Betreuungsmaßnahmen einbezieht“. Eine Einbeziehung von ambulanter Psychotherapie in 
die Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger sei jedoch aufgrund der derzeitigen Regelung 
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in der PT-RL nicht möglich. Vor diesem Hintergrund bat die damalige Drogenbeauftragte 
darum, zu prüfen, „ob eine Änderung der PT-RL für die psychotherapeutische Behandlung 
von Alkohol, Drogen- oder Medikamentenabhängigen so erfolgen kann, dass sowohl unter 
der Voraussetzung einer vorliegenden Abstinenz als auch mit dem Ziel der Erreichung der 
Abstinenz mit der Therapie begonnen werden kann“. 

Diesen Hinweis nahm der Unterausschuss Psychotherapie (UA PT) zum Anlass, hierzu ein 
Prüfverfahren nach 1. Kapitel § 7 Absatz 4 der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) 
aufzunehmen. Zur Prüfung, ob aufgrund der vorgenannten Sachverhalte eine Änderung der 
Bestimmungen zur Abstinenz bei Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit 
geboten sein könnte, hat der UA PT die Fragestellung in seiner Sitzung am 25.08.2009 
aufgegriffen und am 24.11.2009 eine Expertenanhörung dazu durchgeführt. Die angehörten 
Experten waren sich darin einig, dass Abstinenz grundsätzlich als Voraussetzung für die 
Erreichung und Aufrechterhaltung eines Therapieerfolges anzusehen sei. Des Weiteren 
wurde übereinstimmend vorgeschlagen, dass bei Rückfällen dann nicht von einer 
Psychotherapie abgesehen werden solle, wenn die Rückfälle therapeutisch bearbeitet 
würden. Ebenfalls wurde die Auffassung vertreten, die Abstinenz könne bei bestimmten 
Patientengruppen auch ohne die von der Richtlinie geforderte „vorausgegangene 
Entgiftungsbehandlung“ erreicht werden.  

Basierend auf den Ergebnissen der Expertenanhörung beschloss der UA PT, dem Plenum 
eine Änderung hinsichtlich der Erfordernisse der Abstinenz und der vorausgegangenen 
Entgiftungsbehandlung zu empfehlen. Danach sollte eine ambulante Psychotherapie im Falle 
einer Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder Medikamenten unter bestimmten, in der 
Richtlinie zu beschreibenden Bedingungen auch dann begonnen werden können, wenn noch 
keine Abstinenz vorliegt. Außerdem sollte in der Richtlinie präzisiert werden, unter welchen 
Bedingungen Rückfälle akzeptiert werden. Gleichzeitig sollte die Änderung auch unter 
bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer ambulanten Psychotherapie für 
Opiatabhängige schaffen, die sich in einer Substitutionsbehandlung gemäß „Richtlinie 
Methoden vertragsärztliche Versorgung“, Anlage I, Nummer 2 (Substitutionsgestützte 
Behandlung Opiatabhängiger) befinden.  

Die Aufteilung der zuvor mit einheitlichen Vorgaben versehenen gemeinsamen Regelung der 
Anwendungsvoraussetzungen von Psychotherapie bei Suchterkrankungen in § 22 Absatz 2 
Nr. 1a und Nr. 1b zielte dem entsprechend ebenso wie die damit einhergehenden 
Umformulierungen auf eine neue Regelung der Bestimmung zur Abstinenz und auf die 
Durchführbarkeit von ambulanter Psychotherapie bei Opiatabhängigen, die sich in einer 
Substitutionsbehandlung befinden. Die Änderung der Begrifflichkeiten von „Abhängigkeit von 
Alkohol, Drogen oder Medikamenten“ zu einerseits „Psychische und Verhaltensstörungen 
durch psychotrope Substanzen“ (Nr. 1a) und andererseits „Psychische und 
Verhaltensstörungen durch Opioide“ (Nr. 1b) war dabei allein dem Umstand geschuldet, 
dass zum einen Bedingungen für die Abstinenz bei Alkohol-, Drogen- und 
Medikamentenabhängigkeit festzulegen waren und gleichzeitig die besondere Situation 
Opiatabhängiger, die sich in einer substitutionsgestützten Behandlung befinden, zu 
berücksichtigen war. Die Vorgängerregelung berücksichtigte nämlich nicht die während der 
Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger bestehende Abhängigkeit vom Substitut, welche 
der Forderung einer Abstinenz vom Substitut für die ambulante Psychotherapie 
entgegensteht. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Prüfung und Änderung der Regelung in § 22 
Absatz 2 Nr. 1a und Nr. 1b PT-RL nur zu den Fragen der Notwendigkeit der Abstinenz bei 
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Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit zu Beginn einer ambulanten 
Psychotherapie und der Möglichkeit der Durchführung von ambulanter Psychotherapie bei 
opiatabhängigen Versicherten, die sich gleichzeitig in einer substitutionsgestützten 
Behandlung befinden, erfolgte. 

Eine Einbeziehung anderer Substanzen als Alkohol, Drogen oder Medikamente war nicht 
Gegenstand des Verfahrens und wurde somit auch keiner Prüfung unterzogen. Der Begriff 
„Drogen“ war dabei immer auf die als illegal geltenden Drogen bezogen. Nikotin, Tabak und 
Koffein waren niemals vom Drogenbegriff in der PT-RL umfasst und sind es immer noch 
nicht. Somit erfolgte mit der Richtlinienänderung vom 14.04.2011 keine Ausweitung der 
Indikation. Auch wenn der Drogenbegriff weit gefasst werden und Nikotin, Tabak und 
darüber hinaus Koffein (Kaffee und Tee) beinhalten kann, wurden diese Substanzen vom G-
BA im Rahmen der PT-RL zu keiner Zeit unter den Begriff „Drogen“ subsummiert. Eine 
Überprüfung, ob die v. g. Substanzen einbezogen werden müssten, war im Übrigen auch 
nicht geboten, da sich weder der anlassgebende Hinweis hierauf bezog noch ein 
entsprechender Antrag für ein diesbezüglich unumgängliches Methodenbewertungs-
verfahren nach § 135 Absatz 1 SGB V vorlag. Hätte der G-BA die Substanz Tabak 
aufnehmen wollen, wäre ein entsprechendes Methodenbewertungs-verfahren unumgänglich 
gewesen. Dementsprechend wurden im Stellungnahmeverfahren die Änderungen von den 
Beteiligten allein als Änderung für die im Übrigen inhaltlich unveränderten Indikationen 
Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit verstanden. Auch die Rechtsaufsicht 
gemäß § 94 Absatz 1 SGB V hat die Änderungen nicht beanstandet. Hinweise auf eine 
Notwendigkeit der Erweiterung um weitere Substanzen bzw. Indikationen gab es auch in den 
Stellungnahmen nicht. Die eingangs dargestellten Anfragen deuteten erstmals auf 
Auslegungsfragen bezüglich der jetzigen Formulierung in der PT-RL hin. Die Umformulierung 
in „psychotrope Substanzen“ könnte danach nicht zuletzt mit Blick auf die umfassende 
Darstellung der Abbildung des Bereichs der Suchterkrankungen im ICD-10 im Allgemeinen in 
den Tragenden Gründen im Sinne einer hierauf bezogenen Erweiterung des 
Anwendungsbereichs missverstanden werden. Obwohl letzteres Missverständnis sich mit 
Blick auf die Tragenden Gründe im Übrigen als eben solches herausstellen muss, erscheint 
eine Präzisierung der PT-RL sinnvoll. Mit dieser soll klargestellt werden, dass sich die 
Regelung in § 22 Absatz 2 Nr. 1a unverändert lediglich auf die Abhängigkeit von Alkohol, 
Drogen oder Medikamenten bezieht. Dem entsprechend wird in § 22 Absatz 2 Nr. 1a PT-RL 
der Begriff „psychotrope Substanz“ spezifiziert, indem die gemeinten Substanzen „Alkohol, 
Drogen oder Medikamente“ in Klammern aufgeführt werden. 

2.2 Redaktionelle Änderung in § 24 Absatz 3 Satz 3 PT-RL 
In § 24 Absatz 3 Satz 3 PT-RL wurde eine redaktionelle Änderung vorgenommen, um den 
Wortlaut in § 24 Absatz 3 Satz 3 PT-RL an die Begrifflichkeit des § 275 SGB V anzupassen: 
Der Begriff „Krankenkassen“ wird durch den Begriff „Krankenversicherung“ ersetzt. 

3 Würdigung der Stellungnahmen 
Die beiden stellungnahmeberechtigten Organisationen, die Bundesärztekammer (BÄK) und 
die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), haben mit Datum vom 31. März 2015 
schriftliche Stellungnahmen vorgelegt. 

Die BÄK begrüßt die vom G-BA vorgesehene Klarstellung. Sie weist darauf hin, dass eine 
Tabakabhängigkeit bzw. psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak gemäß ICD-10 
F17 nicht als Ausschlusskriterium für eine psychotherapeutische Behandlung herangezogen 
werden könnten. Allerdings könnten bei einer vorliegenden Tabakabhängigkeit durch eine 
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psychotherapeutische Behandlung psychische Faktoren der Erkrankung aufgearbeitet und 
zu einem Rauchstopp motiviert werden. Die Behandlung der Tabakabhängigkeit als 
Krankheit gemäß ICD 10 F17 einschließlich einer ggf. erforderlichen Medikation sei hingegen 
ärztliche Aufgabe, eine Vergütungsgrundlage sowie die Erstattungsfähigkeit entsprechender 
Medikamente durch die GKV seien hierfür zu schaffen. 

Die BPtK lehnt die in dem Beschlussentwurf vorgeschlagene Änderung des § 22 Absatz 2 
Nummer 1a der PT-RL ab, da die in dem Beschlussentwurf vorgeschlagene Klarstellung zur 
Indikation „Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ durch die 
Klammerergänzung „(Alkohol, Drogen und Medikamente)“ nicht zu der vom G-BA 
intendierten Klarstellung führe, dass Tabakabhängigkeit (sowie schädlicher Gebrauch von 
Tabak) keine Indikation zur Anwendung von Psychotherapie im Sinne des § 22 PT-RL sei. 
Auch stelle ein hierdurch beschlossener Ausschluss der Tabakabhängigkeit als Indikation für 
die Anwendung von Psychotherapie keine reine Klarstellung einer bereits bestehenden 
Regelung dar, sondern beinhaltete vielmehr einen nachträglich vorgenommenen 
Leistungsausschluss für eine klinisch hochrelevante Patientengruppe, die eines 
angemessenen Zugangs zu ambulanten psychotherapeutischen Leistungen zur 
Entwöhnungsbehandlung bedürfe1. 

Der Sichtweise der BPtK muss widersprochen werden. Bei der im Beschlussentwurf 
vorgenommenen Klarstellung handelt es sich nicht um eine nachträglich vorgenommenen 
Leistungsausschluss. Die vorherigen Regelungen in § 22 Abs. 2 Nr. 1a PT-RL bezogen sich 
alle auf Alkohol, Drogen oder Medikamente. Der Begriff „Drogen“ war dabei immer auf die 
als illegal geltenden Drogen (wie z.B. Cannabis, Heroin, Kokain usw.) bezogen. Das war 
bereits in der ursprünglichen Formulierung (vor dem 14.04.2011) deutlich gemacht, indem 
Alkohol sowie Medikamente extra benannt worden waren. Hätte sich der Begriff „Drogen“ auf 
alle psychotropen Substanzen bezogen, wäre eine solche Unterscheidung nicht erforderlich 
gewesen, da Alkohol und Medikamente vom Begriff „Drogen“ ebenfalls umfasst gewesen 
wären. 

Die BPtK interpretiert die S3-Leitlinie dahingehend, dass diese Psychotherapie empfehle, um 
Tabakabstinenz zu erreichen, und sagt hierzu aus: „Vor dem Hintergrund zahlreicher 
systematischer Reviews zur verhaltenstherapeutischen Einzel- und Gruppenbehandlung zur 
Entwöhnungsbehandlung bei Tabakabhängigen liegen hinreichende Ansatzpunkte für eine 
erfolgversprechende psychotherapeutische Behandlung bei hierfür motivierten Patienten 
vor.“2 

Hierzu ist festzustellen, dass in der S3-Leitlinie die Begriffe „verhaltenstherapeutische 
Interventionen“ und „Verhaltenstherapie“ ohne nähere Differenzierung verwendet werden. In 
Kapitel 4.3 „Psychotherapeutische Interventionen“ der S3-Leitlinie (ab Seite 75) werden laut 
Einführung: „eine Reihe von Maßnahmen und therapeutischen Behandlungsverfahren 
zusammengefasst, die zu einer dauerhaften Abstinenz vom Tabakkonsum verhelfen sollen. 
Dazu gehören Techniken, die als Komponenten in umfassenderen Therapieangeboten 
integriert sind, aber auch Interventionen, die eigenständig eingesetzt werden. Es handelt sich 
nicht notwendigerweise um psychotherapeutische Interventionen im engeren Sinne. Die 
Interventionen werden sowohl allein als auch kombiniert mit Pharmakotherapie angewendet.“ 

Drei von sieben Schlüsselempfehlungen des Kapitels 4.3 (S. 76ff) beschäftigen sich mit dem 
Angebot von verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Interventionen:  

                                                
1 BPtK-Stellungnahme, S. 6 
2 BPtK-Stellungnahme, S. 10 
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• 4.3.3.1 „Verhaltenstherapeutische Gruppeninterventionen 
Verhaltenstherapeutische Gruppeninterventionen zur Erreichung der Tabakabstinenz 
sind wirksam. Sie sollen in der medizinischen und psychosozialen Gesundheits-
versorgung angeboten werden. Empfehlungsgrad: A “ 
 

• 4.3.3.2 „Verhaltenstherapeutische Einzelinterventionen 
Verhaltenstherapeutische Einzelinterventionen zur Erreichung der Tabakabstinenz sind 
wirksam. Sie sollen in der medizinischen und psychosozialen Gesundheitsversorgung 
angeboten werden. Empfehlungsgrad: A“ 

• 4.3.3.3 „Psychodynamische Therapie 
Wirksamkeitsbelege für eine psychodynamische Therapie zur Erreichung der 
Tabakabstinenz konnten nicht identifiziert werden3. Daher kann keine Empfehlung für 
oder gegen psychodynamische Therapieverfahren gegeben werden. Empfehlungs-
grad:0“. 

Zur Klärung, ob die den vorgenannten Schlüsselempfehlungen zu Grunde gelegten Studien 
„verhaltenstherapeutische Interventionen“ oder „Verhaltenstherapie“ im Sinne eines 
Behandlungsverfahrens gemäß PT-RL untersucht haben, wurde vom G-BA eine 
orientierende Bewertung der den Schlüsselempfehlungen (mit Empfehlungsgrad A4) zu 
Grunde gelegten Literatur5 vorgenommen. 

Die orientierende Sichtung ergab, dass die der S3-Leitlinie „Screening, Diagnostik und 
Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums“ (Stand 09.02.2015) in Kapitel 
4.3 zugrunde liegende einschlägige Literatur überwiegend keine Verhaltenstherapie im Sinne 
eines Psychotherapie-Verfahrens, sondern einzelne verhaltensbezogene oder 
verhaltenstherapeutische Interventionen untersucht hat. 

In einem der ausgewerteten Reviews zur Effektivität von gruppentherapeutischen Angeboten 
zur Raucherentwöhnung haben die Autoren gezielt einen Vergleich unterschiedlich 
komplexer verhaltenstherapeutischer Angebote durchgeführt und stellen fest: “There is not 
enough evidence to support the use of particular psychological components in a programme 
beyond the support and skills training normally included.”6 

                                                
3 Vgl. S. 81 der deutschen S3-Leitlinie: „Die Evidenzlage zur Wirksamkeit psychodynamischer 
Interventionsverfahren in der Tabakentwöhnung und Tabakabhängigkeitsbehandlung ist schwach. In den 
ausgewerteten Quellleitlinien finden sich keine Aussagen oder Empfehlungen zu psychodynamischen oder 
tiefenpsychologischen Verfahren. Die aktuelle Evidenzrecherche erbrachte lediglich eine randomisiert-
kontrollierte Studie (n=779), in der ein „psychodymamisches Modell“ in der Tabakentwöhnung auf seine 
Wirksamkeit im Vergleich zu einer Bupropionbehandlung untersucht wurde (Zernig et al., 2008). In dieser Studie 
wurde allerdings im Kern ein Autosuggestionsverfahren (geleitete Imagination) angewendet, das nach der 
üblichen Nomenklatur eher den hypno-therapeutischen als den tiefenpsychologischen Verfahren zuzuordnen ist. 
Insofern kann diese Studie nicht als Beleg für die Effektivität psychodynamischer Interventionen gelten und wird 
im Abschnitt „Hypnotherapie“ berücksichtigt.“ 
4 Empfehlungsgrade (A: starke Empfehlung, formuliert mit „soll“, B: „sollte“, 0: „kann“) 
5 In die orientierende Bewertung einbezogen wurden Fiore et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 
update US Public Health Service Clinical Practice Guideline executive summary. Respir Care. 2008; 53(9):1217-
22.; Mottillo et al. Behavioural interventions for smoking cessation: a meta-analysis of randomized controlled 
trials. Eur Heart J. 2009; 30(6):718-30; Niaura. Nonpharmacologic therapy for smoking cessation: characteristics 
and efficacy of current approaches. Am J Med. 2008 Apr; 121(4 Suppl 1):S11-9. und Stead & Lancaster. Group 
behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. 
Art. No.: CD001007 sowie die in den entsprechenden Hintergrundtexten zu den Empfehlungen 4.3.3.1 und 
4.3.3.2 zusätzlich zitierten Literaturstellen.  
6 Stead & Lancaster. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD001007. Seite 2 
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Aus den der deutschen S3-Leitlinie zugrunde liegenden Leitlinien, Reviews bzw. 
Einzelstudien in Kapitel 4.3 können keine weiteren Aussagen zur Effektivität einer 
Verhaltenstherapie im Sinne eines PT-RL Verfahrens entnommen werden. In den 
englischsprachigen Dokumenten werden die Interventionen in der Regel als „counseling“ 
bezeichnet. Die in den gesichteten Dokumenten verwandten Definitionen für individual oder 
group counseling können weder als CBT (dieser Begriff wird u.a. in englischsprachigen 
Psychotherapiestudien verwendet, wenn Verhaltenstherapie als Therapieverfahren 
untersucht wird) gewertet werden, noch entsprechen sie einer Verhaltenstherapie im Sinne 
eines PT-RL Verfahrens. Soweit die Publikationen überhaupt Angaben zu den 
Leistungserbringern enthalten, werden individual und group counseling nicht durch 
Psychotherapeuten durchgeführt. 

Die Empfehlungen in der Leitlinie gelten somit nur für verhaltensbezogene Maßnahmen bzw. 
für einzelne verhaltenstherapeutische Interventionen. Die Wirksamkeit von 
Verhaltenstherapie gemäß PT-RL kann mit der Leitlinie bzw. mit den der Leitlinie 
zugrundeliegenden Untersuchungen nicht belegt werden. 

Somit werden von der S3-Leitlinie verhaltensbezogene Maßnahmen bzw. einzelne 
verhaltenstherapeutische Interventionen zur Raucherentwöhnung empfohlen, jedoch keine 
Verhaltenstherapie im Sinne der PT-RL. 

Im Bereich der GKV bestehen bereits zahlreiche Angebote, die verhaltenstherapeutische 
Interventionen zur Raucherentwöhnung beinhalten. Diese reichen von Angeboten im 
Rahmen des § 20 SGB V „Prävention und Selbsthilfe“ über spezifische 
Patientenschulungsmaßnahmen gemäß § 43 Absatz 1 Satz 2 SGB V bis hin zu 
Raucherentwöhnungsmaßnahmen im Rahmen von DMP-Programmen für chronisch 
Erkrankte gemäß §§ 137f und 137g SGB V (COPD). 

Die Ausführungen der BPtK, dass es sich bei den Maßnahmen nach § 20 SGB V 
ausschließlich um Maßnahmen zur primären Prävention handelt, die nicht für Patienten mit 
vorhandener Tabakabhängigkeit bzw. schädlichem Gebrauch von Tabak in Betracht kämen7, 
sind nicht zutreffend. 

Wie dem „Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes 
zur Umsetzung von §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 
27. August 2010“ zu entnehmen ist, handelt es sich bei den Maßnahmen um 
Tabakentwöhnungsprogramme, die auf die Beendigung des Tabakkonsums zielen. Zur 
Anwendung kommen dabei kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppen-
interventionen und Psychoedukation. Diese Maßnahmen können von jedem Versicherten, 
der sich das Rauchen abgewöhnen möchte, in Anspruch genommen werden. 

Es bestehen somit schon heute leitliniengerechte Angebote zur Raucherentwöhnung für alle 
GKV-Versicherten. 

4 Bürokratiekostenermittlung  
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

                                                
7 BPtK-Stellungnahme, S. 10 
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5 Verfahrensablauf 
Datum Gremium Verfahrensschritte 

04.06.2014/ 
02.07.2014 

 Schreiben der rechtlichen Vertreter eines 
wissenschaftlichen Arbeitskreises Interessenvertreter 

10.12.2014 UA PT Einrichtung einer AG Tabak 

22.01.2015 AG Tabak Analyse der Fragestellung der rechtlichen Vertreter eines 
wissenschaftlichen Arbeitskreises und Entwicklung von 
Vorschlägen zum weiteren Vorgehen 

18.02.2015 AG Tabak Erarbeitung des Beschlussentwurfes und der Tragenden 
Gründe 

02.03.2015 UA PT Einleitung der Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 
5 SGB V 

29.04.2015 

09.07.2015 

AG Tabak  Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

09.09.2015 UA PT Mündliche Stellungnahmen (Anhörung) u. Würdigung der 
Stellungnahmen, abschließende Beratung des 
Beschlussentwurfs u. der Tragenden Gründe 

15.10.2015 Plenum Beschlussfassung 

 BMG Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 

 BAnz Veröffentlichung des Beschlusses 

  Inkrafttreten des Beschlusses und der 
Richtlinienänderung 

6 Fazit 
Der Unterausschuss Psychotherapie empfiehlt einvernehmlich die o.g. Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie. Die Patientenvertreter schließen sich dieser Empfehlung an. 

Berlin, den 15. Oktober 2015 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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7 Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

7.1 Institutionen/ Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme erteilt wurde 
Der Unterausschuss Psychotherapie hat mit Schreiben vom 2. März 2015 das Stellungnahmeverfahren zu der Klarstellung in § 22 Absatz 2 Nr. 1a 
betreffenden Änderungen der Psychotherapie-Richtlinie eingeleitet. 

Die Institutionen/ Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, die zugehörigen Beschlussdaten des 
UA PT sowie Angaben zum Ablauf des Stellungnahmeverfahrens sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Den Institutionen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme erteilt wurde und die fristgerecht eine schriftliche 
Stellungnahme abgegeben haben, wurde Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme gegeben. Davon ausgenommen wurden jene, die auf 
ihr Recht zur Abgabe einer mündlichen Stellungnahme verzichtet haben. 

Tabelle 1 

Institution / Organisation Beschluss 
des UA PT 

Unterlagen 
versandt 

Fristende Eingang der 
SN 

Mündliche 
Anhörung 

Bundesärztekammer (BÄK) 
gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 

02.03.2015 03.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 verzichtet 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 

02.03.2015 03.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 09.09.2015 
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7.2 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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7.3 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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7.4 Fristgerecht eingegangene schriftliche Stellungnahmen der in Tabelle 1 
aufgeführten Institutionen/ Organisationen 
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7.5 Mündliche Anhörung und Wortprotokoll 
Im Rahmen der mündlichen Anhörung zum gesetzlich vorgesehenen Stellungnahme-
verfahren haben die Anhörungsberechtigten ihre Interessenkonflikte wie folgt dargelegt: 

 

Name der Vertreterinnen 
oder Vertreter von 
Stellungnahmeberechtigten 

In der Offenlegungserklärung nach Anlage I zum  
1. Kapitel der Verfahrensordnung wurden 
Interessenkonflikte erklärt 

Timo Harfst Nein 

 
Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und 
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 
 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von 
Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein 
Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, 
insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten 
oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder 
Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), 
für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden 
Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder einem 
Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, 
einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle 
Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder 
Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), 
für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige 
finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der 
Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne 
wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution oder einem 
Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeutischen 
Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen 
Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder 
einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder 
einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf 
pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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